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Satzung 
in der Fassung vom 03. September 2023 

 

§ 1 Name und Sitz des Vereins  

(1)  Der Verein trägt den Namen  
 
„Perspektive“  

Verein zur Unterstützung von Studentinnen und Studenten in  
studienerschwerenden Situationen.  

(2)  Der Verein hat seinen Sitz in Trier .  

 

§ 2 Geschäftsjahr 

Geschäftsjahr ist  das Kalenderjahr.  

 

§ 3 Zweck und Ziel des Vereins 

(1)  Der  Verein  verfolgt  ausschl ieß l ich  und unmittelbar  gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünst igte Zwecke“ der Abgabenordnung. Er ist  
konfessionell  und parteipol it isch ungebunden. Zweck des Vereins  is t  d ie  
Förderung der Erziehung,  Volks -  und Berufsbi ldung einschl ießl ich der  
Studentenhi l fe.  Er  wi l l  Studierenden und Doktoranden mit  Kind dabei  hel fen,  ihr  
Studium bzw. ihre Promotion ordnungsgemäß zu Ende führen zu können.  
Der Satzungszweck wird verwirkl icht  insbesondere durch folgende 
Maßnahmen:  
a.  Organisatorische und f inanziel le  Unterstützung  von Krabbelgruppen mit  

Kindern von Studierenden und Doktoranden  
b.  Organisat ion und f inanziel le  Unterstützung  von 

Kinderbetreuung smaßnahmen unter besonderer Berücks icht igung  der  
Betreuungsbedarfe s tudierender und promovierender E ltern  

c.  Herste l lung und Pflege von Kontakten zu Organisat ionen verwandter 
Zielsetzung im In- und Ausland 

(2)  Die Mittel  des  Vere ins  dürfen nur für d ie  satzungsmäßigen Zwecke verwendet  
werden.  Die Mitgl ieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des 
Vereins.   

(3)  Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind ,  
oder durch unverhäl tnismäßig hohe Ve rgütungen begünstigt  werden.  

(4)  Der  Verein  i st  se lbst los  tät igt ;  er  verfo lgt  nicht  in erster  L inie  
eigenwirtschaft l i che Zwecke.  
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§ 4 Mitgliedschaft (Ordentliche Mitglieder) 

(1)  Mitgl ied des Vere ins kann jede natürl iche und juri st i sche Person auf Antrag 
werden,  sofern s ie s ich zur Beachtung dieser Satzungsbest immungen durch 
Unterschr i f t  bekennt.  Für Minder jähr ige is t  d ie Zust immungserk lärung der  
gesetzl ichen Vertreter erforder l ich .  Der Antrag zur Aufnahme in den Vere in is t  
an den Vorstand zu r ichten.  Für die Aufnahme als Mitgl ied bedarf es der 
Antragsannahme durch zwei Vorstandsmitgl ieder.  

(2)  Die Mitgl iedschaft  er l ischt  durch Tod,  Austr it t ,  Ausschluss  aus  dem Verein  oder  
Streichung von der Mitgl iederl i ste .  

(3)  Der Austr i tt  er fo lgt  durch e ine schri f t l i che Erk lärung gegenüber dem Verein Die  
Kündigungsfrist  beträgt vier Wochen zum Ende des Folgemonats.  

(4)  Ein Mitgl ied kann vom Vorstand von der Mitgl iederl iste gestrichen werden,  
wenn der Mitgl iedsbeitrag trotz einmal iger Mahnung nicht bis zum Ablauf der  
gesetzten Frist  entr ichtet wurde oder wenn keine Beitragspfl icht besteht und 
seit  zwei  Jahren keine Rückmeldung des Mitgl ieds an den Verein erfolgte. Die  
Mahnung erfolgt in Textform; auf die Str eichungsregelung wird hingewiesen.  

(5)  Die Austr ittserklärung kann mit Zustimmung durch mindestens zwei  
Vorstandsmitgl ieder zurückgenommen werden,  solange der  Austritt  noch 
nicht vo l l zogen is t .  I st  der Austr it t  bere its  wirksam geworden,  muss das  
ehemal ige Mit gl ied einen neuen Aufnahmeantrag ste l len.  

(6)  Ein Mitgl ied,  das in erhebl ichem Maße gegen die Vereins interessen verstoßen 
hat,  kann nach Anhörung  durch  Beschluss des Vorstandes a us dem Verein  
ausgeschlo ssen werden. Der Beschluss  ist  dem Mitgl ied unter Angabe von 
Gründen schri f t l ich  mitzute i len.  Gegen e inen Ausschluss  durch den  Vorstand 
kann innerhalb von 2 Wochen von dem betroffenen Mitgl ied die  
Mitgl iederversammlung angerufen werden.  

 

§ 5 Ehrenmitglieder 

(1)  Personen,  d ie  s ich besonders um die Förderung  des Ver eins  verdient gemacht 
haben,  können durch Beschluss  des Vorstands zu Ehrenmitgl iedern ernannt  
werden.  

(2)  Ehrenmitgl ieder haben die g le ichen Rechte wie ordentl iche Mitgl ieder,  jedoch 
ohne Stimm- und Wahlrecht und sind von der  Beitragsle istung befreit .  

 

§ 6 Beiträge und Zuwendungen 

(1)  Der Verein erhält  seine Mittel  durch Beiträge und andere Zuwendungen.  
(2)  Die Höhe der Beit räge und die Zahlungsmodal itäten ergeben s ich aus den 

Regelungen dieser Satzung und der Beitragsordnung des Vereins.  
(3)  Die Mitgl iederversammlun g beschl ießt d ie  Beit ragsordnung.  Der Vorstand  

erarbeitet  die Beitragsordnung.  
(4)  Der Vorstand kann den Beit rag gemäß Beit ragsordnung im Einze l fal l  ganz oder  

tei lweise  er lassen.  
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§ 7 Die Organe des Vereins 

Vereinsorgane sind:  

1.  Der Vorstand 
2.  Die Mitgl iederversammlung 

 

§ 8 Der Vorstand 

(1)  Der Vorstand besteht aus  v ier  natür l ichen Personen.  Dem Vorstand können ein  
bis  zwei  Mitgl ieder mit  einem Kind in der Krabbelgruppe „Flohzirkus“ beisitzen 
(„Beisitz“) .  Die Mitgl iederversammlung  wählt  aus dem Kreis  der  
st immberec htigten Mitgl ieder den 1. Vorsitz,  den 2. Vorsitz ,  die  
Schr iftführung,  die Kassenführung sowie den Beisitz.  Mitgl ieder können ihre 
Kandidatur und die Annahme der Wahl auch schrift l ich oder in  Textform 
erklären.  

(2)  Der Vorstand kann durch eines der folgenden Mitgl ieder al lein vertreten 
werden:  

a.  1.  Vors itzende/r  
b.  2.  Vors itzende/r  
c.  Kassenführer/in  
d.  S chri ftführer/in 

(3)  Die Amtszeit  des Vorstandes beträgt ein Jahr.  Wiederwahl ist  zulässig.  Legt  
ein Vorstandsmitgl ied sein Amt vorzeit ig  nieder,  wird dessen Amt bis zur  Wahl 
eines neuen Vorstandsmitgl ieds von einem anderen Vorstandsmitgl ied 
ausgeübt. Die Amtszeit  des neu gewählten Vorstandsmitgl ieds läuft  bis zur  
nächsten regulären Vorstandswahl.  

(4)  Der Vorstand hat das Vereinsvermögen zu verwalten,  d ie laufenden Geschäfte  zu 
führen,  den Verein nach außen zu vertreten und Mitgl iederversammlungen 
einzuberufen.  

(5)  Der  Vorstand kann zur Führung  se iner  laufenden Geschäfte einen 
Geschäfts führer oder eine Geschäftsführer in bestellen. Der Geschäftsführer 
oder die Geschäftsführerin ni mmt an al len Sitzungen der Vereinsorgane als  
nicht st immberechtigtes Mitgl ied tei l .  

(6)  Der Vorstand fasst  se ine Beschlüsse grundsä tz l ich in seinen S itz ungen.  Er  ist  
beschlussfä hig,  wenn mindestens drei  Vorstandsmitg l ieder anwesend s ind und 
entscheidet mit  ei nfacher  St immenmehrheit ,  fal ls  es in der Satzung nicht  
anders vorgesehen ist .  Bei St immengleichheit  entscheidet die Stimme der/des 
1. Vorsitzenden. Über al le  S itzungen des Vorstandes is t  Protokol l  zu führen,  das  
von der S i tzungs le itung sowie der/dem Protok o l lant/ in zu unterschre iben i st .  
Beschlüsse können auch schri ft l ich  oder  in Textform gefasst  werden; Sätze  2 und 
3 s ind entsprechend anzuwenden.  

(7)  Vorstandssitzungen können auch virtuell ,  hybrid oder im Rahmen einer  
Telefonkonferenz durchgeführt werden.  
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§ 9 Geschäftsführung 

(1)  Rechtsgeschäfte mit einer Zahlungsverpfl ichtung von mehr als  500 Euro 
bedürfen eines Beschlusses der Mitgl iederversammlung. Dies  gi lt  nicht,  
soweit  es sich um ein unaufschiebbares Geschäft handelt .  

(2)  Bei Beträgen über 100 Euro muss der 1 .  Vorsitzende vor der Zahlung vom 
Kassenführer informiert werden.  

(3)  Aufwendungen anderer Personen für den Verein werden nur gegen Vorlage 
einer Rechnung oder eines entsprechend geeigneten Nachweises ersetzt.  Sie  
müssen zuvor vom Vorstand genehmigt worden sei n. Sie gelten als genehmigt,  
soweit  s ie dem Amt oder der  von dieser  Person übernommenen Aufgabe nach 
Art und Höhe entsprechen.  

(4)  Der Vorstand überarbeitet die  Vertragsunterlagen und Vereinsordnungen in 
der erforderl ichen Weise.  

 

§ 10 Aufwandsentschädigungen und Tätigkeitsvergütungen 

(1)  Aufwandsentschädigungen für  persönliche Leistungen werden nur bei 
besonderen erheblichen Leistungen gezahlt.  Der Vorstand fasst hierüber 
zuvor e inen entsprechenden Beschluss,  der den Grund und die  Höhe der 
Zahlung festlegt.  Der  Betrag muss angemessen sein;  er darf 50 Euro je  
Vorgang und insgesamt den Betrag nach § 3 Nr. 26a EStG nicht übersteigen.  

(2)  Vorstandsmitgl ieder  erhalten für die Dauer ihres Amtes keine 
Tätigkeitsvergütungen.  

(3)  Die Erstattung konkreter Aufwendungen bleibt  hierv on unberührt .  
Fahrtkosten werden in Höhe von 0,30€ pro Kilometer oder eines 2. Klasse -
Tickets erstattet ,  sofern die Fahrt zur Erledigung von Aufgaben oder der 
Wahrnehmung von Terminen im Interesse des Vereins erfolgt.  Die  
Aufwendungen s ind durch geeignete Nachweise und notwendige Angaben zu 
belegen.  Fahrtkosten zur  Teilnahme an der  Mitgl iederversammlung und den 
Angeboten des F lohzirkus werden nicht erstattet.  

 

§ 11 Die Mitgliederversammlung 

(1)  Die ordentl iche Mitgl iederversammlung ist  in der Regel einmal im Jahr von 
dem Vorstand unter Einhal tung der Ein ladefr i st  von 14 Tagen durch Einladung 
in Textform einzuberufen.  Sie  kann als Präsenzveranstaltung oder in virtueller 
Form stattf inden.  

(2)  Mit der Einladung ist  die vorläufige Tagesordnung sowie die  Fo rm der 
Versammlung bekannt  zu geben.  

(3)  Eine außerordentl iche Mitgl iederversammlung  wird in  derse lben Weise 
einberufen.  Die Einladefr is t  i st  jedoch auf  sechs Werktage beschränkt ,  wenn 25 
vom Hundert der Mitgl ieder beim Vorstand in Text form unter  Angabe des  
Zweckes  und der Gründe die Einberufung verlangt  oder ein Vorstandsmitgl ied 
im Sinne des § 8 Absatz 2 vorzeit ig se in Amt niedergelegt hat .  In diesen Fällen 
muss eine außerordentl iche Mitgl iederversammlung einberufen werden.  
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(4)  Gästen ist  die Anwesenheit  bei de r Mitgl iederversammlung gestattet,  wenn 
sich die anwesenden Mitgl ieder hiermit e inverstanden erk lären.  

 

§ 12 Zuständigkeit der ordentlichen Mitgliederversammlung 

Zum Geschäftsbereich der ordentl ichen Mitgl iederversammlung gehören:  

1.  Die Entgegennahme des vom Vorstand zu ertei lenden Geschäftsberichtes über  
das abgelaufene Geschäfts jahr  

2.  Entgegennahme der Jahresrechnung und Ertei lung der Entlastung  
3.  Erlass oder Änderung einer Beitragsordnung  
4.  Wahl des Vorstandes und des Beisitzes sowie Wahl zweier Kassenprü fer/-

innen 
5.  Beschlüsse über den Ausschluss  gemäß § 4 Abs .  6  S .  3,  über  Satzungsänderungen 

oder  die  Auf lösung des Vereins  
 

§ 13 Beschlüsse der Mitgliederversammlung 

(1)  Die Mitgl iederversammlung ist  grundsätzl ich immer beschlussfähig.  Bei 
Entscheidungen über d ie Auflösung des Vereins ist  die Mitg l iederversammlung  
nur beschluss fähig,  wenn mehr als  die Häl f te der Mitg l ieder anwesend sind. 
Beschlüsse werden -  soweit  es die Satzung nicht anders vorschreibt –  mit  
einfacher St immenmehrhei t  der anwesenden Mitgl ieder g efasst .  Bei  
St immengleichhei t  g i l t  der Antrag als abgelehnt.  

(2)  Die Mitgl ieder können Beschlüsse auch schr ift l ich oder in Textform schl ießen.  
Hierzu versendet der Vorstand eine Beschlussvorlage an die Mitgl ieder unter  
Angabe einer  Fr ist  zur  Rücksendung. Die  Fr ist  beträgt 21 Tage. Der  Beschluss  
wird mit einfacher Mehrheit  der  zurückgesandten Antworten gefasst.  

(3)  Beschlüsse über  eine Satzungsä nderung oder  über  Auf lö sung des Vereins müssen mit  
einer Mehrheit  von mindestens drei Vierteln der erschienenen Mitgl ieder  
gefasst werden.  

(4)  Kommt die erforderl iche Mehrheit  der Mitgl ieder nach §  13 Abs. 1 nicht  
zustande,  so kann in einer darauf fo lgenden,  unter Einhaltung der  
satzungsmäßigen Fri st  gemäß § 11  Abs.  1  e inzuberufenden 
Mitgl iederversammlung,  die  Auflösun g des  Vereins ohne Rücksicht  auf die Zahl  
der Anwesenden mit  einer Mehrheit  von mindestens drei Vierteln der  
erschienenen Mitgl ieder beschlossen werden.  
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§ 14 Leitung und Durchführung der Mitgliederversammlung 

(1)  Die Leitung der  Mitgl iederversammlung üb ernimmt der/die  
Vorstandsvorsitzende oder die durch einen vorherigen Vorstandsbeschluss  
bestimmte Person. Hierzu bestimmt werden können die in  § 8 Absatz 2  
genannten Personen.  

(2)  Über die Beschlüsse der Mitg l iederversammlung ist  ein Protoko l l  aufzunehmen,  
das  vom Schri ftführer  sowie der Versammlungsleitung oder einem anderen 
Vorstandsmitgl ied zu unterschreiben ist .  

 

§ 15 Auflösung des Vereins 

(1)  Bei  Auflösung oder Aufhebung des Vere ins oder bei  Wegfal l  steuerbegünstigter  
Zwecke fäl lt  das Vermögen des Verein s  hälft ig an die Evangelische 
Studentinnen und Studentengemeinde und die  Kathol i sche Hochschulgemeinde,  
die es  unmitte lbar und ausschl ieß l ich für  gemeinnützige,  mi ldtät ige oder  
ki rchl iche Zwecke zu verwenden haben.  Das Vermögen muss der Förderung vo n 
„Studierenden oder Doktoranden mit K indern“ dienen.  

(2)  Die Mitgl ieder haben bei  Auf lösung oder bei  Aufhebung des Vere ins oder bei  
Wegfal l  se ines bisher igen Zweckes keine Ansprüche auf se in Vermögen.  

 

 

Diese Satzung wurde in der vor l iegenden geänderten Form durch d ie  

Mitgl iederversammlung  vom 18.10.2010 beschlossen und durch die  

Mitgl iederversammlung  vom 03.09.2023 geändert und in Kraft  gesetzt.  


